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Abbau- und Deponieplanung 

VER- / ENTSORGUNG 

Ganzer Kanton 

Nr.  VE. 5 

Datum: Mai 2002, rev. Februar 2016, 

rev. Februar 2021 

RICHTPLANAUFGABE 

Der kantonale Richtplan übernimmt die wesentlichen Ergebnisse der Abbau- und Deponie-

planung. 

 

AUSGANGSLAGE 

Der Grosse Rat hat mit der Richtplan-Teilrevision von 1999 die Abbau- und Deponieplanung 

richtplanerisch umgesetzt. Die Abbau- und Deponieplanung steht einerseits unter der Zielset-

zung, die Versorgung des Kantons mit Kies sicherzustellen und ausreichend Deponieraum 

zur Verfügung zu stellen. Anderseits soll die Zahl der gleichzeitig offenen Abbaustellen und 

Deponien reduziert werden. Mit der Teilrevision des Richtplanes sind Standorte für neue Ma-

terialabbaugebiete und Deponien bezeichnet sowie Grundsätze und Verfahren für die Reali-

sierung von neuen Vorhaben festgesetzt worden. Die Teilrevision 1999 bezüglich Abbau und 

Deponien ist mit der Genehmigung durch den Bundesrat vom 3. Mai 2001 rechtskräftig ge-

worden. 

Am 26. Juni 2006, respektive am 24. Juni 2013 Am xy. Februar 2021 hat der Grosse Rat be-

schlossen, die den Deponiestandorte Schiessegg und Gschwendli Rüti in den kantonalen 

Richtplan aufzunehmen. Seit der letzten Richtplanrevision konnte die Deponie Schiessegg 

abgeschlossen werden. Kaies in Betrieb genommen werden. Die Deponie Kaies wird voraus-

sichtlich im Laufe des Jahres 2021 abgeschlossen.  

 

BESCHLÜSSE 

Richtungweisende Festlegung: 

Der Kanton schafft mit der Umsetzung der Abbau- und Deponieplanung einerseits die Vo-

raussetzungen für eine ausreichende Versorgung mit Kies sowie für ausreichenden Deponie-

raum und beachtet dabei anderseits die Interessen des Landschaftsschutzes. 

Abstimmungsanweisung: 

1. Der Kanton richtet die Bewilligungspraxis für neue Abbau- und Deponievorhaben nach den 

in der Abbau- und Deponieplanung festgelegten Grundsätzen und Verfahren aus. 

Abstimmungsstand: Festsetzung 

2. Die folgenden Abbau- und Deponiestandorte sind abgeschlossen und müssen nach den 

Auflagen der geltenden Bewilligungen aufgehoben und in den verlangten Endzustand (Re-

kultivierung, usw.) gebracht werden. 

- Wasserauen 

3. Die folgenden Abbau- und Deponiestandorte stehen in Betrieb und sind nach den Aufla-

gen der geltenden Bewilligungen abzuschliessen: 
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- Oberstein – Schatten 

- Gschwendli 

- Kaies 

4. Die folgenden Abbau- und Deponiestandorte sind noch nicht realisiert oder stehen erst in 

Planung: 

- Bummes 

- Steig 

- Unterschlatt 

- Horst 

- Homes 

- Katzenschwanz 

- Liststrasse 

- Kaies 

- Rüti 

 

ZUSTÄNDIGKEIT, VERFAHREN, REALISIERUNG 

Federführung: 

Bau- und Umweltdepartement 

 

Weitere beteiligte Stellen: 

Bezirke 

Massgebliche Verfahren:  Richt- und Nutzungsplanverfahren 

Realisierung: Laufende Aufgabe 
 

WEITERE INFORMATIONEN 

Verweis auf den Bericht zu den Grundlagen: Kap. VE 3.2 und VE 6.2 

Verweis auf die Leitsätze: - 

Weitere Hinweise: Vgl. Richtplanbericht „Kantonaler Richtplan: Teilrevision Abbau- und De-

ponieplanung, von der Standeskommission erlassen am 31. August 1999“ und „Negativplan 

Abbau- und Deponieplanung für den inneren Landesteil, M 1:25'000 vom 17.07.1998“ 
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